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Unterbringung ist nicht alles. 
 

 

Flüchtlingsrat fordert mehr Engagement des Landes bei der Integration von Menschen 

 

Größte Probleme des Landes sind nach Ansicht des Flüchtlingsrates nicht die steigenden Flüchtlingszahlen son-
dern die nach wie zuvor lückenhaften bzw. gänzlich fehlenden Integrationsmaßnahmen für Menschen mit un-
gesichertem Aufenthalt. Durch die Nicht-Integration bzw. Ausgrenzung werden Kosten für die Zukunft produ-
ziert. 

Ein großer Teil der Asylsuchenden wird auch seitens des zuständigen Bundesamtes für Migration und Flüchtlin-

ge (BAMF) als schutzbedürftig anerkannt: Bei den im ersten Halbjahr 2014 durch das BAMF getroffenen Fall-

entscheidungen wurde bei rund 30 Prozent ein Schutzstatus zuerkannt. Da ein Teil der Asylverfahren von Asyl-

suchenden mit hohen Anerkennungschancen derzeit auf die lange Bank geschoben werden, ist davon auszuge-

hen, dass fast jeder zweite Asylsuchende in Deutschland Schutz erhält. Bereits die Tatsache, dass ein Großteil 

der Schutzsuchenden bleiben wird, legt die Schlussfolgerung nahe: Integration vom ersten Tag an ist sinnvoll – 

für die Flüchtlinge wie die deutsche Gesellschaft. 

Dazu müssen aus Sicht des Flüchtlingsrates die Integrationsstrukturen des Landes gestärkt werden. Denn Meck-
lenburg-Vorpommern hat weder eine_Integrationsbeauftragten noch ein Integrationsministerium. 

Als landesweit größte Lücken bzw. Fehlstellen seien beispielhaft genannt: 

 

Sprach- und Kulturmittlung: 

Seit langem fordert der Flüchtlingsrat die Einrichtung eines landesweiten Dolmetscherpools in Form einer Da-
tenbank, die für den ländlichen Raum auch telefonisches Dolmetschen ermöglicht. 

Die Rechtsansprüche auf Dolmetscherleistungen sind sehr unterschiedlich geregelt und greifen insbesondere in 
der sozialen Beratung, Betreuung und Begleitung zu kurz. 

Immer noch kommt es vor, dass schulpflichtige Kinder vormittags beim Arztbesuch oder Behördengang für die 
Eltern dolmetschen müssen und ihren Unterricht versäumen. Zudem sind die jeweiligen Communities nach 
Sprachraum und Herkunftsländern in Mecklenburg-Vorpommern so klein, dass viele Landsleute einander ken-
nen. Hier kommt es immer wieder entweder zu Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht oder zu fehlendem 
Vertrauen in die Dolmetscher. 

Der Dolmetscherpool käme nicht nur Flüchtlingen, sondern allen Migrantinnen und Migranten in Mecklenburg-
Vorpommern zugute. Auch der Tourismus könne davon profitieren. Aufgenommen werden könnten in einen 
solchen Pool in Form einer Datenbank sowohl beeidigte als auch ehrenamtliche Dolmetscherinnen und Dol-
metscher oder auch Migrantinnen und Migranten mit einem „Dolmetsch-Führerschein“. 
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Aber auch in der Verfügbarkeit von Dolmetscherleistungen in einzelnen Sprachen gibt es in Mecklenburg-
Vorpommern Engpässe. So ist es beispielsweise derzeit so gut wie unmöglich Dolmetscher_innen für Tigrinya, 
eine der Hauptsprachen Eritreas, zu bekommen. 

 

Deutsch- bzw. Alphabetisierungskurse 

Flüchtlinge im Verfahren und Geduldete haben weiterhin keinen Rechtsanspruch auf Teilnahme an einem In-
tegrationskurs. Als Selbstzahler dürften sie – wenn freie Plätze vorhanden sind – für 650.- Euro an einem sol-
chen Kurs teilnehmen. Bei Asylbewerberleistungen, bei denen nach wie zuvor weniger ausgezahlt wird als bei 
Hartz IV und Sozialhilfe, und andererseits hohen Rechtsanwaltskosten für das Betreiben des Asylverfahrens, 
kommt diese Lösung fast nie in Betracht. 

Zwar haben die Gemeinschaftsunterkünfte laut Richtlinie auch die Aufgabe der Vermittlung einfacher Deutsch-
kenntnisse, diese Aufgabe wird aber nur unzureichend umgesetzt. Nicht in allen Unterkünften gibt es Deutsch-
kurse oder diese werden nicht von dafür ausgebildeten Pädagog_innen gehalten. Alphabetisierung findet nicht 
statt. Dezentral untergebrachte Flüchtlinge werden so gar nicht erreicht. 

Die noch bis zum Jahresende geplanten ESF-gefördeten Kurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) sind praktisch ausgebucht. Wie es in 2015 weitergeht, ist unklar. Klar ist nur, dass ab 2015 Menschen, 
die dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegen als Teilnehmer_innen ausgeschlossen werden sollen. 

 

Beschulung von Kindern und Jugendlichen 

Wer als Kind oder Jugendlicher mit oder ohne Eltern als Flüchtling nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, 
unterliegt der Schulpflicht. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es leider in der letzten Zeit gehäuft Fälle, in de-
nen Flüchtlingskinder nicht beschult werden. 

Als Gründe werden durch Schulen und Schulämter u. a. angeführt, es gebe keine Kapazität an den Schulen, 
geeignete Lehrkräfte fehlten, die Sprachförderung könne nicht geleistet werden.  

Zumindest in den Orten, in denen seit mehr als einem Jahr Flüchtlinge untergebracht werden, war es jedoch-
schon vor Beginn des letzten Schuljahres klar, dass auch weiterhin Familien mit Kindern hinzuziehen werden. 
Mindestens an diesen Orten müsste eigentlich ausreichend Personal vorgehalten werden können. Grundsätz-
lich sollte es aber auch flexibel möglich sein auf Zuzüge zu reagieren. Es ziehen ja auch deutsche Kinder mit 
oder ohne besondere Förderbedarfe zu. Diese werden in der Regel nicht einfach abgelehnt. 

Die Beurteilung der neu hinzugezogenen Kinder ist aus Sicht des Flüchtlingsrates nicht sachgerecht. Um beur-
teilen zu können, ob ein Kind in der Schule zurechtkommen wird, müssten diese Kinder persönlich begutachtet 
werden. Das muss aus zwingend unter Hinzuziehung eines Dolmetschers erfolgen.  

Der Flüchtlingsrat fordert: Wenn in Ausnahmefällen keine geeignete Schule gefunden werden kann, so sollten 
die Ablehnung und die Begründung schriftlich erfolgen, so dass es den Flüchtlingen möglich wird Widerspruch 
gegen die Entscheidung einzulegen. 

Im Sekundarbereich II gibt es darüber hinaus das Problem, dass es in Mecklenburg-Vorpommern zu wenige 
Möglichkeiten gibt, weiter zu lernen. 
Das Abendgymnasium in Schwerin beispielsweise fordert als Zugangsvoraussetzungen neben dem Nachweis 
ausreichender Sprachkenntnisse u.a. den Nachweis einer zweijährigen Berufstätigkeit. Dies können 18-jährige 
aus Krisengebieten Geflüchtete so gut wie niemals nachweisen. 
 
Die Berufsschulpflicht wird für neu angekommene Flüchtlinge gar nicht durchgesetzt. 
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Hintergrundinformationen: 

Schulpflicht 

Im § 41 des Schulgesetzes hat der Gesetzgeber den Grundsatz der Schulpflicht festgeschrieben. Auch in Meck-
lenburg-Vorpommern gilt die Schulpflicht. Bildung ist ein Menschenrecht, das zwar nicht im Grundgesetz nor-
miert, aber in Deutschland über die Unterzeichnung der UN-Charta und der entsprechenden Charta der Euro-
päischen Union gilt. 

Der Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lautet: „Jeder hat das Recht auf Bildung. Die 
Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grund-
schulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht wer-
den, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.“ 

 

Situation in den Hauptherkunftsländern 

Ein Blick auf die Hauptherkunftsländer belegt, warum die bisherige, auf Abschreckung ausgelegte Asylpolitik 
nicht funktionieren kann. Die Asylsuchenden haben größtenteils nachvollziehbare und massive Fluchtgründe. In 
den nordkaukasischen Republiken der Russischen Föderation kommt es fortlaufend zu schweren Menschen-
rechtsverletzungen. In Syrien  ist ein Ende des Bürgerkriegs, vor dem rund ein Drittel der syrischen Bevölkerung 
auf der Flucht ist, nicht in Sicht. Das Gegenteil ist der Fall. Aus Afghanistan  und dem Irak erreichen uns täglich 
Nachrichten über Anschläge und Kämpfe. In Serbien sind Roma und Angehörige anderer Minderheiten umfas-
sender rassistischer Diskriminierung ausgesetzt, die häufig so weitreichend ist, dass den Betroffenen der Zu-
gang zu sauberen Trinkwasser, zu medizinischer Versorgung, Wohnungen, Arbeit und Bildung verwehrt wird. 
Aus dem Iran fliehen fort-laufend Menschen vor Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen durch das 
islamistische Regime. 

Eine größere Gruppe der nach Mecklenburg-Vorpommern verteilten Flüchtlinge kommt aus Eritrea. Der aktuel-
le Bericht der Vereinten Nationen zur Menschenrechtslage in Eritrea stellt schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen wie willkürliche Tötungen und Verhaftungen, erzwungenes Verschwindenlassen, Folter, sowie 
fehlende Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit fest: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.53_ENG.pdf . 

Auf der jährlich erscheinenden Rangliste der Pressefreiheit, die von der Pressefreiheitsorganisation Reporter 
ohne Grenzen veröffentlicht wird, nimmt das Land 2013 den 179. und damit wiederholt den letzten Platz ein. 
Eritrea ist nach dieser Darstellung das Land mit der geringsten Pressefreiheit. 
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